
ISA [DE] 510 

1 

© IDW Verlag GmbH 

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 510 
ERÖFFNUNGSBILANZWERTE BEI ERSTPRÜFUNGSAUFTRÄGEN 

(ISA [DE] 510)  

(Gilt für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder  

nach dem 15.12.2009 beginnen)  

[ISA [DE] 510 gilt erstmals für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder nach 

dem 15.12.2021 beginnen, mit der Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 

31.12.2022 enden. Eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist für die Prüfung von Abschlüssen 

für Zeiträume zulässig, die am oder nach dem 15.12.2019 beginnen, mit der Ausnahme von 

Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 31.12.2020 enden, wenn sämtliche in der Anlage D.1 des 

ISA [DE] 200 genannten Standards angewendet werden. Die Entscheidung für eine freiwillige 

vorzeitige Anwendung ist in der Auftragsdokumentation bzw. an zentraler Stelle in der WP-

Praxis festzuhalten.] 
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International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) 510 „Eröffnungsbilanzwerte bei Erstprü-

fungsaufträgen“ ist im Zusammenhang mit ISA [DE] 200 „Übergeordnete Ziele des unab-

hängigen Prüfers und Grundsätze einer Prüfung in Übereinstimmung mit den International 

Standards on Auditing“ zu lesen.  

 

1. Einleitung 

1.1. Anwendungsbereich dieses ISA [DE] 

1 Dieser International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) behandelt die Verantwortlichkeiten 

des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit Eröffnungsbilanzwerten bei einem Erstprüfungs-

auftrag. Neben den Posten des Abschlusses umfassen Eröffnungsbilanzwerte im Abschluss 

anzugebende Sachverhalte, die zu Beginn des Berichtszeitraums vorlagen, wie Eventualver-

bindlichkeiten und Eventualforderungen sowie sonstige Verpflichtungen. Wenn der Abschluss 

vergleichende Finanzinformationen enthält, gelten außerdem die Anforderungen und erläu-

ternden Hinweise in ISA [DE] 7101. ISA [DE] 3002 enthält zusätzliche Anforderungen und er-

läuternde Hinweise zu Tätigkeiten vor Beginn einer Erstprüfung.  

 

1.2. Anwendungszeitpunkt 

2 Dieser ISA gilt für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder nach dem 

15.12.2009 beginnen.  

D.2.1 ISA [DE] 510 gilt abweichend von Tz. 2 erstmals für die Prüfung von Abschlüssen für Zeit-

räume, die am oder nach dem 15.12.2021 beginnen, mit der Ausnahme von Rumpfgeschäfts-

jahren, die vor dem 31.12.2022 enden.  

D.2.2 Eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume zuläs-

sig, die am oder nach dem 15.12.2019 beginnen, mit der Ausnahme von Rumpfgeschäftsjah-

ren, die vor dem 31.12.2020 enden, wenn sämtliche in der Anlage D.1 des ISA [DE] 200 ge-

nannten Standards angewendet werden. Die Entscheidung für eine freiwillige vorzeitige An-

wendung ist in der Auftragsdokumentation bzw. an zentraler Stelle in der WP-Praxis festzu-

halten (vgl. IDW Qualitätsmanagementstandard: Anforderungen an das Qualitätsmanagement 

in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) (Stand: 28.09.2022), Tz. A115).  

 
1 ISA [DE] 710 „Vergleichsinformationen – Vergleichsangaben und Vergleichsabschlüsse“.  
2 ISA [DE] 300 „Planung einer Abschlussprüfung“.  


